
 

 

 

Verehrte Präsidentinnen und Präsidenten 

 

Nach dem Entscheid des Bundesrates, eine generelle Bescheinigungspflicht für Indoor-

Veranstaltungen einzuführen, kommt der SBV den Richtlinien nach und verpflichtet ab Montag, 

13. September 2021, alle Mitglieder, nur noch an Turnieren teilzunehmen, wenn sie ein COVID-19-

Zertifikat (Impfbescheinigung oder Genesungsbescheinigung oder negativer Abstrich) vorweisen 

können. Es kann ein Ausweisdokument verlangt werden. Das Tragen einer Maske auf der 

Bocciabahn ist nicht obligatorisch. 

 

Die für die Schutzpläne verantwortlichen Personen und/oder die Betreiber der Bocciahallen 

müssen den Zugang zu den Einrichtungen kontrollieren. 

 

Swiss Olympic empfiehlt allen seinen Mitgliedern die Impfung! 

 







 

 


